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Stadtverordnetenversammlung der 
Kreisstadt Erbach 07.09.2023 beschließend 

 
 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2022 
 
 
 
Begründung: 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen sind gem. § 100 HGO nur zulässig, wenn sie 
unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Über die 
Leistungen dieser Aufwendungen entscheidet der Magistrat, soweit die Stadtverordneten-
versammlung keine andere Regelung tritt. 
 
Die Ansätze der in einem Budget (=dreistelliger Teilhaushalt im Haushaltsplan) veranschlagten 
zahlungswirksamen Aufwendungen –mit Ausnahme der Mittel für Fraktionen und Verfügungs-
mittel sind gem. § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts 
anderes bestimmt ist. Darüber hinaus können Ansätze in sachlichem Zusammenhang als 
einseitig oder gegenseitg deckungsfähig erklärt werden. 
 
Zuständigkeiten 
In § 8 der Haushaltssatzung der Kreisstadt Erbach ist für das Haushaltsjahr 2022 festgelegt, 
dass bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen eines Budgets von mehr als 20%, jedoch 
im Ergebnishaushalt mindestens 5.000 € die Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung 
erforderlich ist. Überschreitungen, die unter den genannten Grenzen liegen, sind vom 
Magistrat zu beschließen und der Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnis zu geben. 
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1) Zuständigkeit Stadtverordnetenversammlung 
 
Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 wurden folgende Budgetüber-
schreitungen bei den Aufwendungen der Ergebnisrechnung festgestellt, die aufgrund der 
Regelungen in § 8 der Haushaltssatzung von der Stadtverordnetenversammlung zu 
beschließen sind: 
 

 
 
 
Hier die Erläuterungen zu den o. g. über- und außerplanmäßigen Aufwendungen: 
 

 
 
Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 21.08.2023 die oben aufgeführten über-/außer-
planmäßigen Aufwendungen zur Kenntnis genommen und der Stadtverordnetenversammlung 
die Beschlussfassung empfohlen. 
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2) Zuständigkeit Magistrat 
 
Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 wurden bei den Aufwendungen der 
Ergebnisrechnung folgende Budgetüberschreitungen festgestellt, die aufgrund der Regelungen 
in § 8 der Haushaltssatzung vom Magistrat zu beschließen und der Stadtverordnetenver-
sammlung zur Kenntnis zu geben sind: 
 

 
 
 
Hier die Erläuterungen zu den o. g. über- und außerplanmäßigen Aufwendungen: 
 

 
 
Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 21.08.2023 die oben aufgeführten über-/außerplan-
mäßigen Aufwendungen beschlossen.  
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Beschlussvorschlag: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die unter Pkt. 1 genanntnen  
über-/außerplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2022 in Höhe von 
insgesamt 230.993,43 €. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die unter Pkt. 2 genannten –vom Magistrat 
beschlossenen- über-/außerplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnishaushalt in 
Höhe von 398.975,75 € zur Kenntnis. 
 
 
 
Dr. Peter Traub 
Bürgermeister 
 
Anlage(n): 

(1) ERB_Haushaltsüberschreitungen-Ergebnisrech-2022 
  

Finanzielle Auswirkungen: 
           ja ☒                 nein ☐ 

Pflichtaufgabe: 
         ja ☒       nein ☐ 

Stelle im Stellenplan 
vorhanden: 
     ja ☐     nein ☐ 

Teilhaushalt: 
       

Sachkontengruppe/Investitionsnummer: 
       

Haushaltsansatz: 
       

Davon verausgabt: 
       

Erläuterungen (z.B. Gesamtkosten der Maßnahme, Folgekosten (Pflege, Abschreibungen, 
Zeitraum etc.), Finanzierungskosten, Einnahmen o.ä.): 
      

Deckungsvorschlag bei über-/außerplan- mäßigen Ausgaben (Produktsachkonto): 
Deckung im Rahmen der Gesamtdeckung durch höhere Steuererträge. 

  




